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Höchstetter & Koll.

Dr. Klaus Höchstetter, M.B.L.-HSG

Erbrecht
Erbschaftsteuer

Testamentvollstreckung

Fachanwalt für Erbrecht
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Strafrecht

Anwalts- und Wirtschaftskanzlei

FASZIEN FLOW TRAINING – VERANSTALTUNG BEI AETAS IN MÜNCHEN

Erstarrungen lösen, Körpergefühl verbessern
dem halbtägigen Workshop
lernen die Teilnehmer, ihr
Körpergefühl und ihre Be-
weglichkeit zu verbessern
und sich mit dem Leben ver-
bunden zu fühlen.
Termin: 25. Januar 2020,
von 14 bis 19 Uhr
Kosten: 80 Euro
Ort: AETAS Lebens- und
Trauerkultur, Baldurstr. 39,
München (U1Westfriedhof)
Anmeldung:
Tel. 089/15 92 76 0,
info@aetas.de, www.aetas.de

tenMenschen führen zu Phä-
nomenen der Erstarrung. Die
Choreographin und Trainerin
Yvonne Pouget hat eine spe-
zielle Form des Faszientrai-
nings entwickelt, die die Fas-
zien nicht mechanisch trai-
niert, sondern traumasensi-
bel.

Dieses traumasensible Fas-
zientraining hilft, chronische
Erstarrungsphänomene und
Spannungen, die vom tägli-
chen Stress des Lebens er-
zeugt werden, zu lösen. In

Unzählige Nerven, Bewe-
gungssensoren und
Schmerzrezeptoren machen
das Netzwerk der Faszien
zum größten sensorischen
Organ des Körpers. Die
Nervenzellen der Faszien
speichern die körperlichen
Erfahrungen und prägen die
Wahrnehmung der Körper-
und Gefühlslandschaft.

Stressreaktionen auf die
Belastungen des Alltags und
traumatische Belastungen
wie der Verlust eines gelieb-

Patchworkfamilien und Nachlass

ImErbrecht gibt es keine Re-
gelungen speziell zu Patch-
work- oder Stieffamilien,

obwohl Patchworkfamilien zu-
nehmen, erläutert die Münch-
ner Erbrechtsexpertin Renate
Maltry.
Aufgrund der nach wie vor

hohen Scheidungsraten und
der Zahl der Paare, die wieder
heiraten, leben derzeit circa 13
Prozent der Familien in Stief–
bzw. Patchworkfamilien. Stief-
familien sind Familien, bei de-
nen einer der Ehegatten oder
auch beide ein Kind aus einer
früheren Ehe oder Beziehung
mitbringt. Patchworkfamilien
sind Familien, in denen sowohl
gemeinsame Kinder, als auch
Kinder aus vorherigen Partner-
schaften im Haushalt leben.

Ungleiche
Vermögensverteilung
Immer noch geht der Gesetz-

geber in der erbrechtlichen
Nachfolge von der „klassi-
schen“ Familie aus. Dies kann,
sagt RenateMaltry, Fachanwäl-
tin für Erbrecht, zu Ungerech-
tigkeiten und ungleicher Ver-
mögensverteilung führen. Ge-
meinsame leibliche Kinder er-
ben von beiden Elternteilen
und haben ihnen gegenüber
Pflichtteilsansprüche.

In die Ehe „mitgebrachte“
Kinder, also Stiefkinder, haben
gesetzliche Erb- und Pflicht-
teilsansprüche dem leiblichen
Elternteil, aber nicht dem Stief-
elternteil gegenüber. Selbst
dann nicht, wenn sie von ihm
aufgezogen wurden oder des-
sen Namen angenommen ha-
ben. Die Folge hiervon ist, dass
der Zufall entscheidet, wie viel

ein Stiefkind erbt: Haben z.B.
beide Ehegatten Kinder mit in
die Ehe eingebracht und gleich-
viel Vermögen zusammen auf-
gebaut, so ist dasjenige Stief-
kind benachteiligt, dessen El-
ternteil zuerst stirbt.

Stirbt beispielsweise der
Ehemann, so erbt die Ehefrau
bei Zugewinngemeinschaft die
Hälfte. Das Kind des Eheman-
nes erbt die andere Hälfte.
Beim Tod der Mutter erbt aber
ihr Kind nicht nur ihr eigenes
Vermögen, sondern auch die
Hälfte des Vermögens des
Stiefvaters, weil sie es von ihm
geerbt hat. Das Stiefkind der
Mutter, also das Kind des Va-
ters, erbt von der Mutter
nichts. Welches Kind besserge-
stellt ist, ist damit Zufall und

hängt davon ab, wer zuerst
stirbt. Gemeinsame Kinder
hingegen erben von jedem El-
ternteil gleich viel.

Durch Adoption
entgegenwirken
Entgegenwirken kann man

dieser ungerechten Konstella-
tion durch eine Adoption.
Kommt eine solche nicht in
Frage, empfiehlt die Erbrechts-
expertin Renate Maltry, dass
die Eltern z.B. ein gemeinsames
Testament erstellen, wonach
beide Stiefkinder gleich viel er-
ben und beide zu sogenannten
Schlusserben eingesetzt wer-
den. In Einzeltestamenten
kann man selbstverständlich

auch Regelungen treffen. Hie-
ran muss sich der überlebende
Ehegatte aber nicht gebunden
fühlen.
Interessant ist in diesem Zu-

sammenhang, dass man bei
einer testamentarischen Rege-
lung für das Stiefkind, genau
wie für das leibliche Kind,
einen Steuerfreibetrag von
400000 Euro ausschöpfen
kann. Dies gilt auch für die
Schenkungssteuer, was bei
einer vorausschauenden Ver-
mögensnachfolgeplanung eine
Rolle spielen kann.

Weitere Informationen:
Renate Maltry
Fachanwältin für Erbrecht,
zertifizierte Testamentsvollstre-
ckerin

Wenn der Zufall
über das Vermögen
entscheidet

Regelungen zu Patch- oder Stieffamilien gibt es im Erbrecht nicht. Das kann zu Ungerechtigkeiten führen.
Foto: ccvision

Über den Tod hinaus reichend

W er klärt nach mei-
nem Tod meinen
Nachlass? Geht es

dabei um Grundstücke, muss
eine Vollmacht beglaubigt sein.
Aber nicht jede Beglaubigung
wird anerkannt.
Nach dem Tod eines Men-

schen kümmern sich manch-
mal Bevollmächtigte darum,
den Nachlass abzuwickeln.
Geht es um Grundstücke, muss
die Vollmacht beglaubigt sein.
Verschiedene Stellen dürfen
Dokumente beglaubigen. Um
über den Tod des Vollmachtge-
bers hinaus zuwirken, reicht es
nach Ansicht des Oberlandes-
gerichts Köln (OLG) nicht, dass

die Betreuungsbehörde be-
glaubigt hat. Darüber berichtet
die Arbeitsgemeinschaft Erb-
recht des Deutschen Anwalt-
vereins (DAV).

Grundbuchamt verwei-
gerte Umschreibung

Im verhandelten Fall hatte
ein Mann mit einer Vorsorge-
vollmacht eine Freundin zu sei-
ner allgemeinen Bevollmäch-
tigten für alle persönlichen und
vermögensrechtlichen Dinge
auch über den Tod hinaus ein-
gesetzt. Die Betreuungsbehör-
de beglaubigte die Echtheit der
Unterschrift des verstorbenen
Mannes unter der Vollmachts-
urkunde. Als der Mann ver-
starb, war er als Eigentümer ei-
nes Grundstückes eingetragen.

Die Freundin wollte dieses
Grundstück als Bevollmächtig-
te für den Nachlass unentgelt-
lich an einen Bekannten über-
tragen. Das Grundbuchamt
verweigerte den Antrag, das Ei-
gentum umzuschreiben.

Zu Recht, entschieden die
Richter (Az.: 2 Wx 327/19).
Dem Grundbuchamt müssen
sämtliche Unterlagen in öffent-
lich beglaubigter Form vorge-
legt werden. Zwar kann auch
die Betreuungsbehörde Unter-
schriften beglaubigen.

Bei einer über den Tod hi-
naus erteilten Vollmacht gelte
dies aber nicht. Denn die Be-
treuungsbehörde sei nur zu-
ständig für Vollmachten, die
für den Betreuungsfall gedacht
sind. Für Vollmachten, die auch
nach dem Tode gelten, handele
die Behörde daher nicht in ih-

rem Zuständigkeitsbereich.
Solche Beglaubigungen seien
unwirksam.
Wer eine über den Tod hi-

naus reichende Vollmacht er-
stellen möchte, sollte sie vor-
erst sicherheitshalber von ei-
nem Notar beglaubigen lassen,
raten die Erbrechtsexperten
der Arbeitsgemeinschaft. Noch
stehe eine Entscheidung des
Bundesgerichtshofs aus.

Bei Beglaubigung der
Vorsorgevollmacht auf
Nummer sicher gehen

Geht es um ein Grundstück, muss
die Vollmacht beglaubigt werden.

Foto: ccvision
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Ihr persönlicher Bestattungsdienst
in Stadt und Landkreis

Alexander Schmid,
Geprüfter Bestatter Thomas Schmid

Trauerdienste Schmid
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